
glückwunsch

Goldene Hochzeit
BOTTMINGEN. Heute feiern Veronika 
und Hans Ulrich Tanner-Jmhof, 
wohnhaft an der Ruchholzstrasse,  
ihren 50. Hochzeitstag. Die Familien 
ihrer Kinder gratulieren und wünschen 
von Herzen alles Gute. Die Basler Zei-
tung schliesst sich diesen Wünschen 
gerne an.
gratulationen@baz.ch
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läng d achs und gib im

Nundefaane. Jetz weeri öise 
Bärner Regierigsroot bygoscht 
fascht ins Cheefig choo. Num-
me will er emene Zunzger  
e chlyy d Lefyte glääse hed.  
Wo cheemte mir au aane, 
wenn jeede, won emene ande-
re Schlötterlig aahänkt, in 
d Chischte chiemti. Doo weeri 
jo s Bundeshuus die halbi Zytt 
leer. 
Drumm bin ich froo, as der Re-
gierigsroot uus em Ämmedaal 
nit ind Chischte hed müesse. 
Was hätt dä dört au die ganzi 
Zytt gmacht? S Anne Bäbi 
Jowäger vom Jeremias Gott-
helf glääse. Wer wäiss. Iim hät-
te doch im Cheefig die ville 
Apéros, Yyladdige, «Tennis-
Tournier» und was süscht no 
so zum Regiere ghört, gefeelt. 
Gut. Er hätti im Loch Zytt gha, 
e chlyy mee nooche z dänke. 
Aber wer wäiss, was denn wii-
der uusechoo weeri. Drum.  
S isch scho rächt, wies isch!
HEINER OBERER

Cheefig = Gefängnis
Lefyte = Strafpredigt

cheefig
Strafgericht fällt hartes Urteil im Nigeria-Fall
Der 46-jährige Angeklagte erhält eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren

Thomas Gubler

Der Angeklagte im sogenannten Ni-
geria-Fall ist vom Strafgericht des 
mehrfachen gewerbsmässigen Be-
trugs, der Veruntreuung und der Ur-
kundenfälschung schuldig gespro-
chen worden. Das Verschulden sei 
«äusserst schwer».

«Die Strafe ist zweifellos hart aus-
gefallen», sagte Gerichtspräsidentin 
Jacqueline Kiss gestern bei der mündli-
chen Urteilsbegründung im Nigeria-
Fall. Tatsächlich sind sechs Jahre Frei-
heitsstrafe für den 46-jährigen Ange-
klagten kein Pappenstiel, zumal das 
Gericht damit noch ein Jahr über den 
Antrag von Staatsanwalt Klaus Kosch-
mann hinausgegangen ist. Ein Pappen-
stiel ist ein Deliktsbetrag von 4,8 Milli-
onen Franken allerdings auch nicht, 
obschon die Gerichtspräsidentin die 
Summe im vorliegenden Fall als «zweit-

rangig» bezeichnete. Im Vordergrund 
stehe das persönliche Verhalten des 
Angeklagten und dessen Verschulden, 
das vom Gericht als «ausserordentlich 
schwer» eingestuft wurde.

Das Grundgeschäft. Klar war für das 
Strafgericht, dass das Grundgeschäft 
nicht existierte. Dieses bestand laut 
dem Angeklagten in einer Forderung 
von 21,5 Millionen Dollar in Nigeria, 
die er für 50 000 Dollar in London er-
worben haben wollte und zu deren an-
geblicher Realisierung er den Anlegern 
das Geld abgenommen hatte.

Es sei doch sehr merkwürdig, dass 
der Angeklagte, der sonst alles akri-
bisch abgelegt habe, gerade diesen Ver-
trag nicht habe vorlegen können, sagte 
Kiss. Und dass das Dokument bei einem 
Einbruchdiebstahl abhandengekom-

men sein soll, bezeichnete sie als «an 
den Haaren herbeigezogen».

Die Geldgeber seien aber davon 
ausgegangen, dass es dieses Nigeria-
Geschäft gebe. «Niemand hatte Anlass, 
an der Lauterkeit des Angeklagten zu 
zweifeln», so Kiss. Erst recht nicht, weil 
der Angeklagte zu den allermeisten 
Opfern – Freunde, Familienangehöri-
ge, Berufs- und Militärkollegen – eine 
persönliche Beziehung hatte.

Das Gericht lehnte daher entgegen 
der Argumentation des Verteidigers 
ausser in einem Fall eine Mitverant-
wortung der Opfer ab. Es sei für diese 
auch nicht durchschaubar gewesen, 
dass hinter der Fassade des Angeklag-
ten – dieser führte einen Lebensstil, 
den die Gerichtspräsidentin als «para-
sitär» bezeichnete – «schlicht gar 
nichts» war. 

Auch wenn das Gericht im einen 
oder anderen Einzelfall zu einem Frei-
spruch gelangte, andere Punkte als 
nicht genügend angeklagt erachtete, 
fiel das Strafmass mit sechs Jahren 
Freiheitsstrafe dennoch beträchtlich 
hoch aus – wenngleich 319 Tage U-Haft 
angerechnet werden. 

Appellation. Die Gerichtspräsidentin 
wies dabei auf die Höchststrafe von 
zehn Jahren hin. Abgesehen von der 
Teilgeständigkeit und Kooperation des 
Angeklagten sprach offenbar auch we-
nig zu dessen Gunsten. Und trotz der 
langen Verfahrensdauer war für das 
Strafgericht das Beschleunigungsgebot 
nicht verletzt. Verteidiger Carlo Ber-
tossa erklärte im Anschluss an die Ver-
handlung, das Urteil ans Kantonsge-
richt weiterzuziehen.

Ganz nach dem Gusto des Baudirektors
Reinach. Regierung gewichtet Erhalt von Parkplätzen stärker als Sicherheit der Trampassagiere

andreas hirsbrunner

Vor Kurzem fällte die Regierung in 
der umstrittenen Ortsplanung von 
Reinach einen weiteren Entscheid 
zugunsten ihres Mitglieds im Aus-
stand, Jörg Krähenbühl. Und schlug 
eine Empfehlung der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung in den Wind. 

«Es wäre zynisch, wenn ich sagen 
würde, ich sei überrascht – nach allem, 
was vorgefallen ist»: Reinachs Gemein-
depräsident Urs Hintermann reagiert 
ein Stück weit resigniert auf den neues-
ten Entscheid des Regierungsrats zur 
Neugestaltung des Ortszentrums von 
Reinach. Dieser teilte kürzlich mit, dass 
er nach Überprüfung von «Optimie-
rungsmöglichkeiten» das Parkregime 
vor den Liegenschaften Hauptstrasse 33 
bis 39 nicht ändern wolle (die BaZ be-
richtete). Damit schlägt die Regierung 
eine Empfehlung der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung (BfU) in den Wind. 
Und das ist doch überraschend, nach al-
lem, was die Regierung zum Stellenwert 
der Sicherheit rund um die Haltestelle 
Reinach Dorf bisher verlauten liess. 

Zur Erinnerung: Die Liegenschaft 
39 gehört Baudirektor Jörg Krähenbühl. 
Dieser hat zuerst als Reinacher Gemein-
derat, danach als Regierungsrat die ge-
plante Kap-Haltestelle vor seiner Haus-
türe bekämpft. Er machte Sicherheits-
bedenken wegen der Velofahrer geltend, 
hätte aber durch die Änderungen bei 
der Tramstation auch zwei Parkplätze 
vor dem Haus verloren. Erst nach lan-
gem Vorgeplänkel trat Krähenbühl we-
gen Befangenheit in den Ausstand und 
übergab das Geschäft an Sicherheitsdi-
rektorin Sabine Pegoraro.

Schlechteste Variante. Das war vor 
bald zwei Jahren. Danach liess die Re-
gierung die von Krähenbühl gestoppte 
Lösung von der BfU begutachten. Diese 
prüfte zusätzlich fünf weitere Varianten 
und empfahl drei davon: die geplante 
Kap-Haltestelle, eine Haltestelle am 

Fahrbahnrand und das Modell Zeitinsel, 
wie es bereits heute besteht (siehe Text 
rechts oben). Die Regierung entschied 
sich vor einem Jahr für die Zeitinsel und 
damit für jene Variante, die von den 
empfohlenen Varianten im BfU-Ver-
gleich am schlechtesten abschnitt. 

Die damalige Begründung lautete: 
«Für den Regierungsrat war entschei-
dend, wie den Sicherheitsbedürfnissen 
der Fussgängerinnen und Fussgänger 
(Trampassagiere), der Motorfahrzeug-
lenkenden und der Velofahrenden insge-
samt am besten Rechnung getragen wer-

den kann.» Die BfU diagnostizierte bei 
der Variante Zeitinsel allerdings einen 
Sicherheitsmangel für die Trampassa-
giere: «Es entsteht ein Konflikt zwischen 
wartenden Trampassagieren und par-
kierenden Personenwagen, wenn kein 
Tram hält. Vor allem durch die Rück-
wärtsmanöver der parkierten Fahrzeuge 
können in diesem Bereich gefährliche 
Situationen entstehen.» Die BfU schlug 
deshalb in ihrem Schlussbericht eine op-
timierte Lösung vor: «Bei der Variante 
Zeitinsel mit Lichtsignalanlage sollte auf 
die Parkplätze bei der Hauptstrasse  

Nr. 33–39 verzichtet oder eine andere 
Anordnung geprüft werden, sodass kei-
ne Rückwärtsmanöver stattfinden.»

Anwohner sagen Nein. Davon will die 
Regierung nun nach einjähriger Prüfzeit 
nichts wissen. Pegoraros rechte Hand, 
Generalsekretär Stephan Mathis, be-
gründet dies so: «Der Verzicht oder eine 
andere Anordnung der Parkplätze wird 
von den Anwohnern nicht akzeptiert 
beziehungsweise hat sich als unprakti-
kabel erwiesen.» Fazit nach siebenjähri-
ger Planung: Reinach erhält jenes Halte-

stellenmodell mit dem grössten Kon-
fliktpotenzial zwischen Trampassagie-
ren und Autofahrern und den kleinsten 
Gestaltungsmöglichkeiten der Räume 
ausserhalb des Strassenbereichs. 

Zudem ist die Umgestaltung des 
Ortszentrums durch den Meinungs-
wechsel der Regierung um mindestens 
vier Jahre in Verzug geraten, und die 
Planungskosten erhöhen sich um meh-
rere Hunderttausend Franken. Dafür 
verliert Regierungsrat Jörg Krähenbühl 
keinen Parkplatz vor seiner Liegen-
schaft.

Genossen sind beim Tieranwalt uneinig
Die SP-Delegierten beschliessen Stimmfreigabe für die Bundesvorlage

Christian Fink

Die Sozialdemokraten wollen den 
Jugendschutz stärken und sagen 
Ja zur Teilrevision des kantonalen 
Gastwirtschaftsgesetzes.

Abgesehen von der Lancierung 
der Initiative «Schluss mit den Steu-
erprivilegien» (BaZ von gestern) be-
anspruchte an der Delegiertenver-
sammlung der SP Baselland auch 
ein zweites Thema viel Diskussions-
zeit: die Parolenfassung zur Volksini
tiative «Gegen Tierquälerei und für 
einen besseren Rechtsschutz der 
Tiere». Landrätin Pia Fankhauser 
sprach sich klar für Tieranwälte aus. 
Da das Tierschutzgesetz in den ver-
schiedenen Kantonen unterschied-
lich angewandt werde, könnten 
Tieranwälte bewirken, dass das Ge-
setz überall wirkungsvoll durchge-

setzt werde. Die Kosten für den be-
reits amtierenden Tieranwalt in Zü-
rich beliefen sich auf 80 000 Fran-
ken. Um die Aufwendungen zu sen-
ken, könnten sich mehrere Kantone 
zusammentun, sodass die Kosten für 
einen Tieranwalt sehr überschaubar 
blieben. Ständerat Claude Janiak 
hingegen verneinte die Notwendig-
keit von Tieranwälten: «Wie steht es 
mit den Kindern, die zu Hause ver-
prügelt werden? Haben sie einen 
Anwalt?» Es könne nicht sein, dass 
man Tier-, aber keine Kinderanwälte 
habe: «Wir diskutieren über Proble-
me auf hohem Niveau.» 

Unterstützung erhielt Janiak aus 
dem Plenum: Es müssten Prioritäten 
gesetzt werden. Es gebe viele Leute, 
die dringend Schutz und Beratung 

bräuchten. Es wurde aber auch ge-
sagt, dass es der SP schlecht anstehe, 
die Nein-Parole oder Stimmfreigabe 
zu beschliessen. Doch genau dies 
wurde Tatsache: Mit knappem Mehr 
entschieden sich die Genossen für 
Stimmfreigabe.

nein zu Umwandlungssatz. Der 
Bundesbeschluss zu einem Verfas-
sungsartikel über die Forschung am 
Menschen wurde deutlich befür-
wortet. Einstimmig entschied sich 
die Partei zudem für die Nein-Parole 
zur Änderung des BVG-Umwand-
lungssatzes.  Ein deutliches Ja be-
schloss die Partei schliesslich bei der 
kantonalen Vorlage für die Verbesse-
rung des Jugendschutzes bei der Ab-
gabe alkoholischer Getränke.   

Drei Modelle

haltestellentypen. Die BfU 
empfahl drei Varianten für Rei-
nach Dorf – die Haltestelle am 
Fahrbahnrand (44,5 Punkte im 
Vergleichstest), die Kap-Halte-
stelle (43) oder die Zeitinsel 
(38,5 – respektive optimiert  
42,5 Punkte, was die Regierung 
nun abgelehnt hat). Bei einer 
Kap-Haltestelle wird der Trot-
toirrand an die Geleise gezogen, 
bei einer Haltestelle am Fahr-
bahnrand werden umgekehrt 
die Geleise zum Trottoir geführt. 
Die beiden Varianten sind am 
behindertenfreundlichsten und 
sichersten für die Fahrgäste, 
weil diese direkt vom Trottoir ins 
Tram steigen können. Da sich 
Tram und Verkehr die Spur tei-
len, bleibt aber den Velofahrern 
zwischen Geleise und Trottoir-
kante relativ wenig Platz. Bei 
der Variante Zeitinsel verläuft 
die Strasse zwischen Tramgelei-
se und Trottoir. Fährt ein Tram in 
die Haltestelle ein, wird der Ver-
kehr mittels Rotlicht gestoppt, 
damit die Passagiere die Stras
se überqueren können. hi

moment mal

Fast genial, diese SP
Politiker, die sehr viel 
von sich geben und von 
denen doch nichts Nen-
nenswertes zu hören ist 
– das kennt man. Ges-
tern stiess die SP Basel-
land aber in eine neue 
Dimension vor. Am Mor-
gen verschickte sie eine 
Mitteilung nur mit schwarzen Balken. Genial, 
dachte man. In Zeiten des Datenklaus kann 
man nicht vorsichtig genug sein. Gerade, wenn 
es um potenziell heikle Angelegenheiten wie 
Pauschalbesteuerung geht. Umso grösser war 
der Schock, als wenig später die korrigierte 
Mitteilung mit den richtigen Parolen kam: 
«Nein zum Rentenklau!» «Das Baselbiet darf 
keine Fluchtburg für Steuerflüchtlinge sein!» 
Wenn das die Deutschen wieder hören! rock

Heikel. Autos, die aus den Parkplätzen fahren, sind eine Gefahr für wartende Trampassagiere, sagt die BfU.  Foto Andreas Hirsbrunner
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